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Von den außerordentlichen Persönlichkeiten,
die in der Seidenstadt Krefeld gelebt haben,
ist Maximilian Blumhofer eine der unbekann-
testen geblieben. Dabei hat er als Lehrer und
hoher Beamter, als Logenmitglied und Literat
nachhaltig gewirkt und dies zu einer Zeit, die
als Zeit des politischen Umbruchs von hoher
Brisanz war. Als Blumhofer um 1785 nach
Krefeld kam, war die Stadt eine preußische
Exklave, als er sie 1799 wieder verließ, um in
verschiedenen Städten des Rheinlandes
höhere Aufgaben zu übernehmen, waren die
Franzosen Machthaber über das linksrheini-
sche Gebiet und Krefeld französische Kan-
tonshauptstadt. 
Die Arbeiten an der Stadtgeschichte haben
mich neugierig gemacht auf diesen Mann, der
von großer Vielseitigkeit war, polyglott, enorm
gebildet, literarisch tätig und in seinem Kampf
gegen die antiaufklärerischen kirchlichen In-
stitutionen politisch so zeitgemäß, daß er in
der Zeit der französischen Herrschaft am
Rhein eine wichtige Stimme war. Ich habe die
gänzlich unbekannten literarischen und poli-
tischen Texte Blumhofers zusammengesucht
und möchte das, was ich über diesen Mann,
der fast fünfzehn Jahre in Krefeld gewirkt hat,
in Erfahrung gebracht habe, hier aufzeichnen.

Maximilian Blumhofer wurde am 17. Februar
1759 in München als Sohn der Eheleute An-
ton und Katharina Blaimhofer geboren. Als
Beruf des Vaters ist Zöllner angegeben1. Un-
ter dem Geburtsnamen Maximilian Blaimho-
fer ist er noch heute als Autor in den Biblio-
theken registriert, die seine literarischen
Werke in ihren Beständen führen. Er besuch-
te in München das ehemalige Jesuitengym-
nasium – nachgewiesen fand ich ihn im
Schuljahr 1775/76 für die Oberklasse2 – , das
zu seiner Schulzeit unter der Leitung des Rek-
tors Anton Bucher stand. Dieser war selbst
Schüler jenes Gymnasiums gewesen3 und
nach der Aufhebung des Jesuitenordens im
Jahre 1773, die eine Neuorganisation des
Gymnasiums notwendig machte, ihr Rektor
geworden.
Man darf annehmen, dass Blumhofer sich
hier u.a. die guten Lateinkenntnisse aneigne-
te, die er später in seine Werke einstreute,
ebenso die Kenntnis antiker Dramatiker – Eu-
ripides, Aischylos –, die vor allem in seinem
theoretischen Werk „Über den Theaterdich-
ter“4 herangezogen werden. Aber nicht nur

mit dem antiken Schauspiel war er vertraut,
auch mit den Klassikern. Shakespeare, Cor-
neille, Molière und Racine hatte er studiert,
Lessing gelesen und zeitgenössische Thea-
terautoren: den Thüringer Friedrich Wilhelm
Gotter, dessen melodramatische Singspiele
er lobt, den „kostbare Possen schreibenden“
Wiener Philipp Hafner, den nachahmungs-
würdige Muster verfassenden Otto Heinrich
von Gemmingen-Homberg, und den bayri-
schen Theaterdichter Johann Nepomuk Län-
genfelder, dem er wohl persönlich nahestand.
Die letztgenannten Autoren hatten Satiren
und Melodramen verfaßt, und es fällt hier be-
reits die typisch Blumhofersche Perspektive
auf, indem er für solche Texte deren politische
Intention, den sehr guten politischen Zweck5

heraushebt: durch die Methode des Lächer-
lichmachens würden die Fürsten belehrt und
das Volk aufgeklärt.

Mit dem bayrischen Volksstück satirischer
Prägung könnte ihn bereits der Schulrektor
Anton Leonhard Joseph Bucher bekannt ge-
macht haben, der dem Theater gegenüber
besonders aufgeschlossen war. Bucher hatte
in Ingolstadt Theologie und Rechtswissen-
schaften studiert, wurde Kaplan, Schulrektor,
Mitglied der Kommission zur Reform des
Volksschulwesens, aber auch Verfasser geist-
licher Komödien, deren einer er die Charakte-
risierung beigab „…wie man sie hin und wie-
der auf dem Lande spielt, dass die Bretzen
und das dünne Bier besser weggehen“. Die
Satire hat auch in Schauspielen Blumhofers
einen Niederschlag gefunden. Seine erste li-
terarische Arbeit erschien in München unter
dem Titel „Satyrische Schlittenfahrt“ und war
ein Fastnachtsspiel mit zeit- und sozialkriti-
schem Inhalt6. Für sein in Düsseldorf oder
Krefeld 1786 verfaßtes komisch-satirisches
Singspiel „Die Luftschiffer“ leugnete er nicht
Derbheit als „baurische Unmanier im Um-
gange“, hoffte aber, dass diese allgemein
frappiere7. Die Satire wurde in Krefeld ein
Schwerpunkt seines Schreibens, der andere
war das patriotische Drama, genauer das
bayrisch-patriotische Geschichtsdrama. Meh-
rere solcher Schauspiele hat Blumhofer
geschrieben und sich damit an einem Trend
beteiligt, der im letzten Viertel des 18. Jahr-
hunderts in Bayern begann und mit dem am-
bitionierten, wenn auch gescheiterten Projekt
für bayerische Geschichtsdramen, das 1817

zur Eröffnung des neuen Hof- und Natio-
naltheaters in München ausgeschrieben wur-
de, einen Höhepunkt erreichte. 

1778 hat Blumhofer die Münchner Schule,
wenig später München verlassen. In den Ma-
trikeln der Oberklassen der später Wilhelms-
gymnasium genannten Schule wird als seine
nachfolgende Tätigkeit „Musiker in Peters-
burg“ angegeben. Es war wohl noch die ein-
zige Lebensstation, die zur Kenntnis der alten
Schule kam. Denn während viele der übrigen
Schüler mit ihrer Vita bis zu ihrem Tode ange-
geben werden, mit Sicherheit dann, wenn sie
in Bayern geblieben waren, ist dies der einzi-
ge Eintrag zu Blaimhofers Lebenslauf. 
Nach St. Petersburg und als Musiker – ich ha-
be es zunächst für eine Verwechslung gehal-
ten, die mit den beiden Namen Blaimhofer
und Blumhofer in Zusammenhang stehen
könnte. Aber als ich zwei der Theaterstücke
Blumhofers in Händen hielt, wurde diese An-
gabe bestätigt. Das 1786 gedruckte Schau-
spiel „So handelt ein guter Fürst So handeln
rechtschaffene Bürger“ wurde von ihm für das
kaiserlich deutsche Hoftheater in St.Peters-
burg bearbeitet, und „Ihro Kaiserlichen Maje-
stät Der Allerdurchlauchtigsten und Groß-
mächtigsten Frau Catharina Alexewna Der
Einzigen“ mit einer Devotion zu Füßen gelegt,
die auch in der damaligen wortmanirierten
Rokokozeit über das übliche Maß hinausging,
aber eindeutig belegt, dass er die „Verhältnis-
se vor Ort“ gekannt hat. Auch das komisch-
satirische Original-Singspiel „Die Luftschiffer
oder der Strafplanet der Erde“, das 1787 im
Druck erschien, hat er für das kaiserlich deut-
sche Hoftheater zu St. Petersburg bearbeitet.
Für das letztere gibt Blumhofer in der Vorrede
an, „dass meine Liebe zur Musik, und beson-
ders zur Theatermusik (… diesem Singspiel
das Daseyn8“ gab, das aus dem Bestreben
entstanden sei, sich in Composition zu üben.
Also darf man die Angabe „Musiker in Pe-
tersburg“ der Schulmatrikel bestätigt finden.

In St. Petersburg, damals Residenzstadt des
russischen Reiches, war 1762 die gebürtige
deutsche Prinzessin Sophia Friederike Augus-
ta von Anhalt-Zerbst als Zarin Katharina
Alexewna Herrscherin des riesigen Reiches
geworden. Ihr wurde der Name Katharina die
Große beigegeben, nicht nur weil es ihr ge-
lang, das Reich weiter zu vergrößern, sondern
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auch weil unter ihrer Herrschaft Russland ei-
ne kulturelle Blütezeit erlebte. Katharina lieb-
te die Künste, vor allem das Theater. Man
kann sich vorstellen, dass Blumhofer als Mu-
siker im Orchester des kaiserlich deutschen
Theaters gespielt hat und bei dieser Aus-
übung die Kenntnis der Theaterstücke erwei-
tert haben könnte, von denen in seinen eige-
nen Texten die Rede ist.
Mit Sicherheit kann man aber sagen, dass
Blumhofer in St. Petersburg die französische
Sprache zu parlieren gelernt hat. Zarin Katha-
rina, die die französische Kultur verehrte und
mit Voltaire, Montesquieu, d’Alembert und
Diderot im Briefwechsel stand, erhob Franzö-
sisch zur Hofsprache. Mit der Kenntnis dieser
Sprache schuf sich Blumhofer einen wichti-
gen Grundstein für seine spätere Karriere in-
nerhalb der französischen Institutionen im
Rheinland. Und konnte sich als französisch
sprechender Bayer auch in den höfischen
Kreisen außerhalb von St. Petersburg bewe-
gen. Der deutsche Adel hatte das Französi-
sche ja ebenfalls zu seiner Umgangssprache
gemacht. Bei einer Familie, die dem deut-
schen Adel angehörte, fand er auch seine
nächste Anstellung.

Den Hinweis auf einen nachfolgenden Auf-
enthaltsort Blumhofers habe ich in den
„Beckhausschen Kollektaneen“ gefunden,
dem Manuskript zum „Rheinisch-westfäli-
schen Gelehrtenlexikon“, das der Krefelder
Philipp Hermann de Greiff zusammen mit
dem Mülheimer Geistlichen M. J. H. Beck-
haus um 1800 erarbeitete9. Diese geben zu
„Blumhofer“ an: Hofmeister bei dem Grafen
von Seissel d’Aix in Düsseldorf. Mitglieder
dieser Familie können in Düsseldorf nachge-
wiesen werden, ein Graf von Seissel war
1794/95 Oberst-Kommandant des 2ten
Kürassierregiments10. 1815 war ein Karl-
Theodor von Seyssel d’Aix11 als Beamter
(Landrat) des General-Gouvernements Berg
tätig. Er war 1779 in Düsseldorf geboren und
könnte somit Anfang der 80er Jahre in dem
Alter gewesen sein, in dem adelige Kinder ei-
nen Hofmeister bekamen. Blumhofer befand
sich Anfang/ Mitte der 80er Jahre in Düssel-
dorf. Die Vorreden seiner beiden Schauspiele
„So handelt ein Fürst So handeln rechtschaf-
fene Bürger“ und „Die Luftschiffer“ sind mit
der Ortsangabe Düsseldorf und den Daten-
angaben 24. November 1785 bzw. 21. August
1786 unterzeichnet, das erstgenannte wurde
in Düsseldorf gedruckt, das zweite in Köln.
Blumhofer gibt in dem Vorbericht zum Schau-
spiel „So handelt ein guter Fürst …“ an, dass
er zum Dramenschreiben wenig Zeit habe,
wenn man, um zu leben, bald Kinder unter-
weisen, bald Noten abschreiben12 müsse.
Diese Angabe würde zu der Tätigkeit als Düs-
seldorfer Hofmeister passen, aber auch zu
seiner Position als Lehrer an der Handels-
schule zu Krefeld.

Nach 1783 übernahm Blumhofer in Krefeld ei-
ne Tätigkeit als Lehrer an der Handelsschule
des Rektors Carl Wilhelm Schehl. In den dieAbb. 1. Titelseite eines Theaterstückes von M. Blumhofer
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Schule betreffenden amtlichen Briefen wird
Blumhöfer, wie er in diesen Schreiben ge-
nannt wird, in einem Brief des Moerser Re-
gierungsrates Kerckhoff vom 1. Februar 1789
als Lehrer dieser Anstalt namentlich ge-
nannt13. Allerdings war er zu dieser Zeit
schon eine geraume Weile an der Schule.
Denn in einem Schreiben an den preußischen
König vom 9. November 1788, in dem Schehl
die Anfänge der Schule schildert, spricht er
von deren vier Lehrern, mit denen neben ihm
selbst, dem aus dem Württembergischen ge-
kommenen Magister Johannes Lang und ei-
nem weiteren für Schönschreiben und Buch-
halten nur noch Blumhofer gemeint sein
kann14. Von den Unterrichtsfächern, die Jo-
seph Hansen15 für Blumhofer angibt, Ge-
schichte und Moral, trifft nur als Blumhofers
Lehrfach Geschichte zu. Moral unterrichtete,
wie Rektor Schehl mitteilte, Magister Johan-
nes Lang16. Aber weitere Kenntnisbereiche
Blumhofers sind im Stundenplan der Schule
nachzuweisen: ein intensiver Französischun-
terricht mit abendlichen Konversationsübun-
gen und Musikunterricht. Die Schule besaß
ein Musikzimmer, in dem mit Sicherheit nie-
mand anderer die Schüler unterwiesen haben
kann als Blumhofer.
Aber 1783 erscheint mir als ein zu frühes Da-
tum. Ich nehme an, dass Blumhofer nach
1783, aber vor 1786 nach Krefeld gekommen
ist, für die Veröffentlichung seiner Theater-
stücke dennoch die unter pfalz-bayrischer
Herrschaft stehende Residenzstadt Düssel-
dorf bei der Unterzeichnung der Vorrede an-
gegeben hat, weil dies eine bessere Empfeh-
lung an die Bühnen in München, in Mannheim
war, auf die er immer noch strebte. Denn auch
vom Rheinland aus hörte Blumhofer nicht auf,
Theaterdirektoren seine Bühnenstücke zuzu-
senden – mit demselben negativen Ergebnis
wie bereits in München.

In seiner Abhandlung „Über den Theaterdich-
ter“ erzählt er von seinen Erfahrungen mit
dem Theaterintendanten Graf S[eeau] in
M[ünchen]17, wo eine mündliche Unterre-
dung wegen seines eingereichten Lustspiels,
die der Graf als Überrumpelung empfand, ei-
ne gerichtliche Verwarnung für Blumhofer
nach sich zog. Dem Freiherrn von D[alberg in
Mannheim]18 hat er – von Düsseldorf oder
Krefeld aus – sein Singspiel „Die Luftschiffer“
zugeschickt und noch nicht einmal eine Ant-
wort erhalten. Diesem waren u.a. allerdings
auch die Jugenddramen des im gleichen Jah-
re wie Blumhofer geborenen Friedrich Schil-
lers in die Hände gelegt worden. Solch eine
Begabung war Blumhofer nicht.

Das mit der Ortsangabe Düsseldorf und dem
Datum 24. November 1785 in der Vorrede un-
terzeichnete Schauspiel „So handelt ein gut-
er Fürst So handeln rechtschaffene Bürger“ ist
ein bayrisch-patriotisches Schauspiel, des-
sen Thematik Blumhofer bereits 1783 unter
dem Titel „Die Schweden in Bayern oder die
Bürgertreue“ ohne Verfasserangabe in Mün-
chen veröffentlicht hatte und nun in neuer

und, wie er selber angibt, besserer Bearbei-
tung vorlegt. Der Inhalt bezieht sich auf das
Schicksal von Landshut im 30-jährigen Krieg
in den Tagen vom 5. bis 10. Mai 1632, als die
Stadt vor einer drohenden Brandschatzung
durch die Schweden stand. In Blumhofers
Schauspiel gelingt es einem Teil der Lands-
huter Bürger, durch ihren unabdingbaren
Glauben an die Größe, Güte und Gerechtig-
keit der Herrschenden die Brandschatzung
zu verhindern und auf das Zustandekommen
des aufgeschobenen Neutralitätsvertrages
zwischen König Gustav Adolf von Schweden
und dem bayrischen Kurfürsten Maximilian
einzuwirken. Es ist ein idealistisches nationa-
listisches Schauspiel, in dem einige lebendi-
ge Volksszenen vorkommen, aber je mehr
das Schauspiel fortschreitet, wird die Spra-
che künstlicher, werden die Dialoge immer
monologischer, und die Ansichten des Autors
mit so erzieherischem Zeigefinger vorgetra-
gen, dass wenig Dramatik aufkommt. Ein kri-
tisches Politdrama ist es schon gar nicht.

„Horn. (kömmt eben an) Eure Majestät! alles
ist in Ordnung und Bereitschaft, und die ge-
treuen Finnen und Schweden warten mit Un-
geduld auf das Zeichen zum Angriff.
Gustav. Wenn es auf das Städte und Länder
Verheeren ankömmt, Horn! bist du gewiß der
Thätigste aus meinen Helden.
Horn. Wenn es darauf ankommt, Eurer Maje-
stät gerechte Sache zu verfechten, so fürch-
te ich Armeen eben so wenig, als Schwärme
von Mücken, und befestigte Plätze sind nur
schwache Dämme, meinen Eifer einzuhalten.
Und wenn es darauf ankömmt, Beleidigungen
zu rächen, und Meineid zu bestrafen, so ist
mein Blut noch mehr in Wallung, ich bin ganz
Feuer.
Gustav. Ein Beweis, daß du keine königliche
Se[e]le hast.
Horn. Privat-Beleidigungen verzeihen ist kö-
niglich; aber die Handlungen der Bosheit, die
der allgemeinen und guten Sache schädlich
sind, bestrafen, und hemmen, ist göttlich.
Strafe also, wenn Euer Majestät nicht Rache
nehmen wollen, Strafe über Baiern; … Baiern,
dieses Dum[m]heit brütende Nest von Pfaffen
und Pfaffenknechten unterstützte am meisten
das Feuer dieses Krieges, den die Habsucht
des intoleranten Kaisers unter dem Vorwand
der Aufrechterhaltung der sogenannten allein-
seligmachen Religion anfachte“19.

Es ist einfach nicht zu übersehen, dass Blum-
hofer die Zuschauer belehren möchte, wie er
es als Aufgabe des Autors in seiner ein Jahr
später in Düsseldorf erschienenen theoreti-
schen Abhandlung „Über den Theaterdichter“
darlegt:

„Theaterdichter! ergreife die Fackel der Wahr-
heit, beleuchte sie im Angesicht des ganzen
Volkes, beleuchte sie nahe, und sollten sie
von dem Feuer deiner Fackel ergriffen, und
verzehret werden!“20

ohne dass er als Autor dieses „Feuer“ in sei-
nen Text einbringen kann.

In dem Schauspiel aus der bayrischen Ge-
schichte hält Blumhofer nicht mit Ansichten
zurück, die für sein späteres Leben tragend
werden: er verklärt das Volk, hier allerdings
auch noch die Herrschenden, mißtraut denen,
die deren Willen ausführen, und ist ein außer-
ordentlicher Feind der Kirche. Attacken ge-
gen die Kirche, besonders gegen Mönche,
finden sich immer wieder bei ihm. Man wun-
dert sich, wie Beurteilungen der Mönche als
Intriganten, die für das Ziel einer politischen
Einflußnahme selbst vor Mord nicht zurück-
scheuen, überhaupt die Zensur in Düsseldorf
und in Köln haben passieren können – wenn
man es nicht mit dem politisch und kirchlich
verordneten Anti-Jesuitentum in Verbindung
bringt, das im bayrischen und pfalz-neubur-
gischen Lande politische Parole war. 
Blumhofer gibt im „Theaterdichter“ an, dass
er sich bei der Verfertigung des Schauspiel
„So handelt ein guter Fürst“ sehr oft durch die
Musik in die Laune zu arbeiten gesetzt ha-
be21. Eine solche Stimulation würde man für
dieses schwerfällige Schauspiel nicht vermu-
ten, wohl aber für das komisch-satirische Ori-
ginal-Singspiel „Die Luftschiffer oder der
Strafplanet der Erde“, dessen Vorrede die An-
gabe „Düsseldorf, den 21. August 1786“ trägt
und in einer Kölner Buchhandlung gedruckt
worden ist.
In der Geschichte von dem eingebildeten Me-
taphysiker Magister Paphnuzius und dem
wißbegierigen Naturforscher Agathon, die mit
einem von Paphnuzius entwickelten Luftschiff
auf einem Planeten landen, geht es oft locker
und leicht und im wirklichen Sinne musika-
lisch her. Der angesteuerte Planet ist der
Strafplanet der Erde, wo die Menschen ge-
fangen gehalten werden, die auf Erden
Schlechtes getan haben: der sich mit Raub-
drucken bereichert habende Buchhändler, die
xanthippische Ehefrau des Magister Paphnu-
zius, ein kriegslüsterner Soldatenfürst und ei-
ne dünkelhafte Adelige. Auch die beiden
Neuankömmlinge erfahren auf dem Strafpla-
neten ihre Bewertung, ehe sie wieder mit dem
Luftschiff auf die Erde zurückkehren dürfen.

Selbst wenn, wie aus der Vorrede Blumhofers
hervorgeht, seine Vertonungen zu diesem
Singspiel noch ausstanden, kann man die für
musikalische Untermalung konzipierten Cou-
plettexte ausmachen, ihre Planung als Duette,
Terzette und Quartette.
Das Singspiel endet mit einem Chor, beste-
hend aus dem Planetenbeherrscher, der Ge-
rechtigkeit, dem Aufseher und Geister und
Genien:
„Jedes Bestreben der edleren Seelen
Muß man der Nachwelt als Beyspiel erzehlen.
Tugendhaft seyn, und zur Tugend anleiten
Kenntniß der nützlichen Wahrheit verbreiten,
Dichter heißt göttlich thun, dieses ist Pflicht.
Menschen! befolget sie vergesset sie nicht“22.

Ganz bekommt Blumhofer den erhobenen
Zeigefinger aus seinen Texten nicht weg – er
war ja auch Erzieher – , aber dieses Theater-
spiel kann selbst für uns heutige Zeitgenos-
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sen, die wir mit galaktischen Invasionen in Fil-
men überflutet werden, amüsant sein.

Blumhofer gibt Christian Felix Weiße als Vor-
bild für sein Singspiel „Die Luftschiffer“ an, als
seinen Versuch, in dessen Fußstapfen zu tre-
ten. Damit verwies er auf einen Operettenli-
brettisten, durch den das Singspiel in Leipzig
in den 60er, 70er und 80er Jahren des 18.
Jahrhunderts eine Blütezeit erlebte. In diesen
Jahren ging es in dem „Klein-Paris der galan-
ten Mode und Literatur“ hoch her. Um die er-
ste Aufführung von Weisses Singspiel „Der
Teufel ist los“ hatte es 1752 einen regelrech-
ten „Leipziger Literaturstreit“ gegeben, 1766
mit der Musik von Johann Adam Hiller wurde
es zu einem großen Erfolg. Ich nehme an,
dass Blumhofer auf dem Rückweg von St.
Petersburg in Leipzig Station gemacht hat.
Die Kenntnis des Kulturlebens von Leipzig
bzw. von Leipziger Autoren in seinen Texten
ist auffallend. Mit seinem eigenem Singspiel
schloß sich Blumhofer wie beim Geschichts-
drama wieder einer Entwicklung an, die im
„Trend“ lag. Das deutschsprachige Singspiel
wurde von Mozart zu einem Höhepunkt ge-
führt. Blumhofer bezieht sich in der Vorrede
seines Singspiels auf Mozart. Darin weist er
seinem eigenen Werk einen Platz weit über
den damals gängigen Operetten zu. Mit
Recht. Denn statt der üblichen Liebes-
geschichte thematisiert er Sozial- und Wis-
senschaftskritik. Und ließ in der Kritik sein
eigenes hohes Menschheitsideal durch-
schimmern. Zudem konnte Blumhofer sich
als Doppelbegabung fühlen. Immerhin über-
bot er den Singspiel-Librettisten Weisse inso-
weit, als er in der Lage war, die Couplets sei-
nes Singspiels selbst zu komponieren.

Die „Luftschiffer“ wurden in der „Allgemeine[n]
Literaturzeitung“, Jena, rezensiert, die „Allge-
meine Deutsche Bibliothek“, von Friedrich
Nicolai in Berlin herausgegeben, brachte eine
Rezension vom „guten Fürsten“ und dem
„Theaterdichter“, der auch in den „Göttinger
gelehrten Anzeigen“ 1786 besprochen wur-
de23. Um 1800 wurde auch ein Theaterstück
Blumhofers am Churfürstlichen Hof- und Na-
tionaltheater in München aufgeführt, das
Lustspiel „Die geistliche Braut als weltliche
Hochzeiterin“24, eine scharfe Attacke gegen
religiöse Vereinnahmung. Die Mutter, eine
frömmelnde Betschwester, und der Beicht-
vater, ein religiöser Eiferer, erzwingen von der
Tochter das Klostergelübde, welches im letz-
ten Augenblick – zum Wohle der Tochter und
des Staates (!) – durch eine Heirat verhindert
wird.

Im ausgehenden 18. Jahrhundert war es un-
ter den literarisch Gebildeten sehr verbreitet,
selbst zur Feder zu greifen. Aber schon aus
den Inhaltsangaben der Blumhoferschen Tex-
te merkt man, dass hier einer das Wort sucht,
der mehr ist als ein Hobbyliterat. Zu dezidiert
sind seine auf dem Boden der Aufklärung ste-
henden Ansichten, zu scharf die Bloßstellung
seiner geistigen Feinde, ungewöhnlich ist

auch die intendierte politische Dimension sei-
ner theatralischen Handlung. 

Die Tätigkeit als Lehrer blieb für Blumhofer in
Krefeld ein Broterwerb, dem er bis spätestens
April 1797 nachging25. Der Krefelder Samuel
Müller, Schüler des Schehlschen Instituts, er-
innerte sich noch für die Zeit um 1797 an
Schulaktionen „unter Anleitung eines Lehrers
am Institut, des Herrn Blumhofer“26.

Seine Profilierung suchte dieser Lehrer aller-
dings schon bald in den kulturellen Aktivitäten
Krefelds.
Ein erstes literarisches Betätigungsfeld bot
sich Blumhofer in der 1787 von seinem Kre-
felder Schulkollegen Johannes Lang heraus-
gegebenen „Monatsschrift zur sittlichen Bil-
dung und Vervollkommnung des Menschen –
Der Familienfreund“. Im ersten (Quartals)
Band, der im Juli 1787 erschien, ist er mit ei-
nem Lustspiel vertreten, ebenso im zweiten
(Vierteljahres)Band vom Oktober 1787. Mit
locker geführter satirischer Feder textete er
über die Frage nach der Wahrheit. Geschickt
kleidete er diese philosophische Frage in ei-
nen Streit über die Farbe des Chamäleons
und führte in einem weiteren satirischen Dia-
log subjektive und objektive Ansichten über
die Wahrheit eines Charakters vor. Für diese
Texte kann Krefeld als Entstehungsort ange-
nommen werden. Folgende Beiträge im Kre-
felder „Familienfreund“ stammen aus Blum-
hofers Feder:
Der junge Gesellschafter. Ein Dialog, Stück 1,
S. 44 – 63,
Vernunft, Schönheit und Ehre. Eine Allegorie,
Stück 1, S. 73 – 80,
Fragmente einiger Urkunden als Beyträge zur
Geschichte menschlicher Thorheiten, Stück 1,
S. 117 – 146,
Rechthaberey oder der Chameleon, Stück 1,
S. 197 – 213,
Der Schwätzer Stück II, S. 136 – 156.

Stück III des „Familienfreundes“ ist nicht
mehr vorhanden. Die Beiträge Blumhofers
konnten hier mit Hilfe der Beckhausschen
Kollektaneen ergänzt werden.
Asephina. Eine allegorische Erzählung, Stück
III, S. 34 – 59,
Warum heiraten sie nicht? Ein Dialog, Stück
III, S. 139 – 160.
In Stück IV erschien von Blumhofer „Rosen-
bergs schönster Abend“, S. 214 – 238, ein so-
zialkritischer Text, wenn auch in konventio-
neller Behandlung, in der der wohlhabende
Rosenberg eine durch Junkerwillkür ins Elend
gestoßene Familie rettet und dadurch, wie er
am Schluß dieses Textes resümiert, den
schönsten Abend seines Lebens erlebt:
„Er wischte sich eine Thräne ab, die das in-
nigste Wonnegefühl, das Bewußtseyn seiner
guten Handlung zur Ehre seines menschen-
liebenden Herzens seinem Aug entlockte. Nie
leuchteten ihm die Sterne schöner, nie fühlte
er den Anspruch des Menschen auf Seligkeit
höher, als an diesem Abend, dem schönsten
seines Lebens“27.

Ein weiteres Betätigungsfeld für seine
schwärmerische Hingabe an die Sache der
Menschheit bot ihm die 1788 gegründete
Krefelder Freimaurerloge „Von der vollkom-
menen Gleichheit“. Am 7. März 1789 wurde
Blumhofer Mitglied und gehörte mit dem am
3. Januar 1789 aufgenommenen Architekten
Martin Leydel zu den einzigen Neuaufnahmen
dieses Jahres. Bereits 1791 ist er Sprecher
der Krefelder Loge, die zu dieser Zeit sich an
den von der Gothaer Loge ausgehenden Be-
strebungen, die deutschen Logen zu einem
deutschen Nationallogenbunde zusammen-
zuschließen, beteiligte. Ein Teil der Logenmit-
glieder befürwortete diese, während andere
Mitglieder den Anschluß an die englische
Großloge propagierten. Mit Sicherheit ist
Blumhofer unter den Befürwortern des natio-
nalen Zusammenschlusses zu finden. Und für
diesen dürfte er sich wortgewandt eingesetzt
haben. Denn die Sprache stand ihm zu Gebot
wie nur wenigen zu der Zeit in Krefeld. Seine
Texte geben davon ein beredtes Zeugnis.
Aber erst, als Blumhofer Gelegenheit hatte,
seine Texte für die reale Politik einzusetzen,
entfalteten sie das mitreißende Feuer, das sei-
nen Dramentexten fehlte. Blumhofer hing
dem Gedankengut der Aufklärung mit seinem
idealen Menschenbild an, setzte sich für eine
Vernunftreligion ohne Kirche ein, stritt für gei-
stige Erziehung des Volkes zu Bildung und
Mündigkeit, und kämpfte für einen republika-
nischen Staat. Die französische Revolution
hatte in Frankreich dazu den Weg bereitet.

Zu Beginn der 90er Jahre führte die politische
Entwicklung im linksrheinischen Gebiet für
Blumhofer zu einer beruflichen Wende. Mit
dem Jahre 1794 hatte der Feldzug der Fran-
zosen auf dem linken Niederrhein sein Ende
gefunden, das gesamte linksrheinische Ge-
biet war in ihren Händen. Im Oktober 1794
kamen die Franzosen nach Krefeld. Hier dürf-
ten Blumhofer seine Kenntnisse der französi-
schen Sprache geholfen haben, für Verwal-
tungsaufgaben herangezogen zu werden,
und auch die Tatsache, dass am 1. Januar
1795 Johann Friedrich Toscani zu einem Mit-
glied des Magistrats berufen worden war, ein
Künstlerkollege, mit dem Blumhofer möglicher-
weise sogar Erfahrungen mit dem Mannhei-
mer Theater hat austauschen können. Tosca-
ni war ehemaliger Schauspieler28 und 1794
als „maitre de langue“ und „directeur d’une
societé dramatique“ in die Seidenstadt ge-
kommen. Ab 1795 übernahm er Aufgaben im
Dienste der Stadt. 1798 wurde er in den
Staatsdienst übernommen. Seine hervorra-
genden Französischkenntnisse könnten auch
ihm den Weg geebnet haben. 

Für Blumhofer ergab sich ebenfalls ein Ein-
und Aufstieg in die französischen Institutio-
nen in dem eroberten Gebiet. Dieses wurde in
sechs Bezirke aufgeteilt, der Niederrhein um-
faßte deren drei: Köln, Jülich und Geldern.
Zunächst hatte Jülich zusammen mit dem
rechtsrheinischen Berg den fünften Regie-
rungsbezirk mit dem Regierungssitz Düssel-
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dorf gebildet, wurde im September 1797 von
diesem abgetrennt und erhielt eine eigene
Regierung mit dem Sitz in Düren.
Bereits im September 1797 war Blumhofer in
Düren Mitglied der Regierung des „pays de
Juliers“,des Landes Jülich. Anfang Januar
1798 wurde er Präsident dieser Regierung29.
Am 26. Dezember 1797 kann man in einem
Schreiben der Regierung über die Rolle der
Kirche im Jülicher Land u.a. folgende Beur-
teilungen lesen:

„Der Beichtstuhl, die Kanzel, der Altar, die
Schulen, die Kirchenbesuche sind allzuviele
Mittel in ihren Händen, um an ihr Ziel zu kom-
men, dieses ist zu herrschen, das Volk auf der
Stufe der Dummheit zu halten und sich seine
Arbeitskraft anzueignen. Oft ist durch krimi-
nelle Priester versucht worden die Fackel des
Fanatismus anzuzünden und das Volk anzu-
stacheln. Aber das Volk ist weiser als seine
Priester: es berechnet mit kaltem Blute seinen
Vorteil und bleibt passiv. Man stelle der Tak-
tik der Priester die der Philosophen entgegen;
man erleuchte das Volk durch Reden, Ge-
spräche, durch Gesellschaften, die eingerich-
tet werden sollten, man setze unmerklich und
überall die Mittel wieder ein, die die Philoso-
phie liefert, und die Priester werden ihre
Macht verlieren“30. (Übersetzung von mir.)

Solche negativen Einschätzungen des Klerus
hatten sich schon in den literarischen Texten
Blumhofers gefunden. Nun erschienen sie in
politischen Verlautbarungen, an denen Blum-
hofer mitgearbeitet haben dürfte. Die rheto-
rischen Formen, die er in seinen Dramen in
deutscher Sprache eingesetzt hatte, setzt er
nun in elegantem Französisch bei seinen po-
litischen Reden ein.

Weitere hohe Ämter folgten in schneller Folge
in verschiedenen Städten des eroberten Ge-
bietes. Im Februar 1798 wurde Blumhofer als
Richter an das Obertribunal des Roerdepar-
tements nach Köln gerufen, kehrte aber be-
reits im April 1798 nach Krefeld zurück. Er
fungierte hier als Präsident des neugeschaf-
fenen französischen Zuchtgerichtes und stand
als Leiter der Anklagekammer einer Ge-
schworenenbank vor. 

Blumhofer blieb nicht lange in Krefeld. Die
Präsidenten der Zuchtpolizeigerichte wurden
jedesmal nur auf sechs Monate gewählt31,
das erklärt den häufigen Ortswechsel Blum-
hofers in den folgenden Jahren. Am 1. Okto-
ber 1798 wurde Blumhofer Richter in Köln, im
April 1799 ist er – für ein halbes Jahr – Präsi-
dent des Tribunals in Kleve und anschließend
für ein weiteres halbes Jahr Richter beim Kri-
minalgericht in Kleve oder Köln. Nach 1800 ist
er wieder in Köln zu finden, wo er seit dem
4. Mai 1802 den Posten eines Richters am
Tribunal 2. Sektion bekleidete.
Blumhofer hatte neben seiner richterlichen
Tätigkeit viel Organisationsarbeit zu bewälti-
gen. Die Einrichtung der neugeschaffenen Tri-
bunale stellte manche Städte vor Probleme

jenseits der Justiz. So mußte Blumhofer in
Krefeld nach Räumen für das Zuchtgericht
und nach Räumen für das Arrest- und Kor-
rektionshaus suchen und Möbel organisieren.
Es dürfte Blumhöfer nicht schwer gefallen
sein, für Gericht und Gefängnis Teile des Non-
nenklosters zu bestimmen und den Nonnen
nur einen Flügel des Klosters zu belassen32.
In diesem Verwaltungskleinkrieg hatte Blum-
hofer den spielerischen Ton seiner litera-
rischen Texte hinter sich gelassen. Die Krefel-
der Munizipalität beschwerte sich über den
groben Ton Blumhofers gegenüber den Non-
nen33. Er übte sein Amt konsequent und ohne
persönliche Rücksichten aus. Dazu gehört
auch die Denunziation des Lehrers und kom-
missarischen Direktors des Schehlschen In-
stituts, Heinrich Matthias Rockardt, durch
Blumhofer und einen weiteren Lehrerkolle-
gen. Sie zeigten der Behörde an, dass Rock-
ardt ein nicht gemeldeter „emigré“ sei34 und
dieser wurde am 29. Juli 1798 verhaftet.

Man darf annehmen, dass Blumhofer die
neue Tätigkeit mit all ihren bürokratischen
Tücken und dem häufigen Ortswechsel nicht
immer zusagte. Im Briefwechsel mit dem Kre-
felder Engelbert vom Bruck klagte er 1802
sowohl über den Zwang zum Ortswechsel als
auch über die immer wieder aufgeschobene
Reorganisation der Tribunale. Seine Bewer-
bung 1798 um eine Professur an der zu grün-
denden Kölner Zentralschule35 war wohl der
Versuch gewesen, eine neue herausfordern-
de Tätigkeit zu finden. Auch der Kölner Geist-
liche Ferdinand Franz Wallraf empfahl ihn für
den Geschichtslehrstuhl36 in einem Brief vom
12. Dezember 1798 an Franz Valentin Mulot,
Sekretär von Kommissar Rudler und zustän-
dig für den öffentlichen Unterricht. Aber

Blumhofer verzichtete am 16. Februar 1799
auf diese Aufgabe mit der Begründung, dass
die Professur mit seinem Amt als Richter (zu
der Zeit in Köln) nicht kompatibel sei37. Die-
ser Vorschlag Wallrafs gibt dennoch einen
Eindruck, dass Blumhofer sich einen Ruf als
Gelehrter hatte erwerben können. Er war in
diesen politisch überaus erregten Jahren im
Rheinland eine geistige Größe, der durch sein
weitgestecktes Literatur-, Philosophie- und
Geschichtswissen, seine Redebegabung in
mehreren Sprachen, seine Überzeugungs-
fähigkeit und wohl auch seine Organisations-
fähigkeiten herausragte. Diese Eigenschaften
kamen in besonderer Weise in Blumhofers
Einsatz als cisrhenanischer deutscher Patriot
zur Anwendung und, als diese Möglichkeit
gescheitert war, als leidenschaftlicher rheini-
scher Republikaner. 
Als Cisrhenanen bezeichneten sich diejeni-
gen, die für eine selbständige Gestaltung des
eroberten linksrheinischen Gebietes in Form
einer Cisrhenanischen Republik kämpften.
Napoleon hatte die auf seinen Feldzügen er-
oberten Gebiete in Republiken umgewandelt,
1796 aus Regionen Mittelitaliens die cis- und
transpadanische Republik, aus oberitalieni-
schem und schweizerischem Gebiet die cis-
alpinische Republik geschaffen. 1797 wurden
die deutschen Regierungen auf dem linken
Rheinufer aufgelöst, mehrere deutsche Städ-
te wie Köln, Bonn und Aachen, traten zusam-
men, um nach dem Beispiel der italienischen
Staaten eine Republik zu bilden. Diese nahm
im September 1797 den Namen Cisrhenani-
sche Republik an und stellte sich unter den
Schutz Frankreichs. Aber bereits im Frieden
von Campoformio am 17. Oktober 1797 wil-
ligte Österreich insgeheim in die Abtretung
des linken Rheinufers an Frankreich, so dass
die förmliche Organisation der neuen Repu-
blik gar nicht zu stande kam. Aber selbst nach
dem Scheitern einer solchen Republik trat
Blumhofer für eine eigenständig entschei-
dende rheinische Bevölkerung ein, für den
Kampf der Rheinländer für Freiheit und
Gleichheit. Er sprach gegen die Kirche und für
die Belehrung des Volkes. Man kann seinen
Reden ein hohes argumentatives Niveau nicht
absprechen, das es ihm erlaubte, mit hohen
Amtssträgern in einen Dialog zu treten, wie
durch seine „Rede über die Rede des Bürgers
Shée, ehemaligen Präsidenten der Nazional-
regie“ 1798. Es wird davon noch die Rede
sein, wenn im folgenden die Aktivitäten Blum-
hofers für diese Verwirklichung an seinen ver-
schiedenen Arbeitsorten vorgestellt werden.

In Düren war am 6. Januar 1796 eine konsti-
tutionelle Gesellschaft gegründet worden.
Am 7. Januar 1798 war Blumhofer Redner in
der ersten Sitzung, in der er den Staatsstreich
vom 4. September 1797, durch den sich die
Republikaner die Herrschaft im Direktorium
sichern konnten, als Grundstein für die baldi-
ge Vereinigung mit der Großen Nation pries
und mit leidenschaftlichen Worten den cis-
rhenanischen Aposteln der Freiheit ihre Auf-
gaben zuwies:

Abb. 2. Blumhofers Siegelstempel als „presi-
dent du tribunal correctionel de l’arrondisse-
ment de Creveld“
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„(…) zieht die Menschen aus ihrer Schlaffheit,
öffnet das Buch der Natur, zeigt, dass unsere
Leiden darin nicht verzeichnet stehen; erklärt,
dass der Aberglaube uns über den Ursprung
unserer Unglücke trügt und daß die Erde die
Abstammung der sie drückenden Übel nur
dem Despotismus und der Sklaverei zu-
schreiben muß. Nehmt keinen Abstand, in al-
len Stücken den Eingebungen, den Ratschlä-
gen der Freiheitsmutter Philosophie zu
folgen“38.

Diese Rede erschien in Düren im Druck,
ebenso seine am 12. Januar 1798 dort gehal-
tene Rede, in der er das Glück thematisiert,
nach Jahrhunderten der Unwissenheit, der In-
quisition der herrsch- und rachsüchtigen
Priesterwut nun zu einer Nation kommen zu
können, die der ewige, vollkommenste und
höchste Geist bestimmt habe, an dem Glück
der Menschheit zu arbeiten. 
„Nicht Selbstliebe, sondern Menschenliebe,
nicht Genuß, sondern Entbehrungen und Auf-
opferung für die Erreichung großer, nützlicher
Zwecke müssen unsere Handlungen bestim-
men. (…) Sollen wir die Feinde der Republik,
die Feinde der Menschheit mit unserm Ver-
stande, mit der Feder bekämpfen? Wir wollen
sie bis auf den letzten Tropfen Tinte befehden
(…). Sollen wir, um Englands nichtswürdige
Regierung zu strafen, zu vernichten, uns den
Stürmen und Klippen aussetzen? Wir trotzen
den Gefahren. Kann unser Blut, unser Leben
den Sieg der Freiheit befestigen? Wir geben
es hin. So sind wir Cisrhenaner gesinnt, die-
se Moral ist unser würdig. (…) Mögen immer-
hin gewisse Leute im affektirten Kostüm er-
staunt ausrufen: C’est incroyable, ce sont des
terroristes! Sie haben recht, es muß ihnen un-
glaublich scheinen, daß man eine so erhabe-
ne Moral in Ausübung bringen kann; denn sie
sind wie die Eulen, die das Sonnenlicht nicht
ertragen können. Sie heißen uns Schreckens-
männer, und die sind wir auch, aber nur für
Menschen ihres Gelichters und für Feinde der
Republik. Und wohl uns allen und der
Menschheit, wenn alle unsere Mitbrüder sol-
che Schreckensmänner sind!“39

Den politischen Absichtserklärungen und Re-
den Blumhofers gelang das, was seine Thea-
terstücke nie erreichten: Sie wurden bis an die
politische Spitze des damaligen Herrschafts-
apparates weitergereicht, an das Direktori-
um40, an den ehemaligen Präsidenten der
Nazionalregie Shée41, und hatten eine solche
Resonanz, dass Blumhofer rasch führende
Redneraufgaben im Dienste der neuen Idea-
le übertragen wurden. 

Auch in Köln trat er mit einer Rede über die
Gleichheit im konstitutionellen Zirkel am 29.
Februar 1798 an die Öffentlichkeit, in der er,
wie eine Zeitung schrieb, im populärsten und
doch zugleich erhabenenen Ton alles, was zur
Widerlegung und Beschämung der Feinde
der Gleichheit gesagt werden konnte, anführ-
te42. In der bereits erwähnten „Rede über die
Rede des Bürgers Shée, ehemaligen Präsi-

denten der Nationalregie“ vom 10. März 1798
erstaunt seine leidenschaftliche Verteidigung
der rheinischen Bevölkerung. Am 19. Februar
1798 hatte der scheidende Präsident Shée in
seiner Rede in der Bonner Volksgesellschaft
die Rheinländer angegriffen: dass die Hälfte
von ihnen immer noch dem aristokratischen
Regime anhänge, dass die cisrhenanischen
Schriftsteller nicht in der Lage wären, für die
Sache der Menschheit zu überzeugen und
dass Eigennutz vor Allgemeinwohl stünde.
Blumhofer wendete sich scharf gegen die
Einschätzungen Shées und verteidigte die
Haltung aus den Erfahrungen der Rheinländer
mit der jüngsten politischen Entwicklung,
erklärte das Fehlen von Patrioten in Cis-
rhenanien mit der bisherigen geistigen Unter-
drückung der Bewohner:
„Zu lange hinderte der Despotendruck den
Geistesflug der Patrioten, zu lange war es ih-
nen verboten, der Sache der Freiheit, der Sa-
che der Menschheit das Wort zu sprechen“43.

Das Rheinland sieht er in besonderem Maße
als einen Nährboden für patriotische Schrift-
steller – „Und wenn wir sie in Cisrhenanien
nicht fanden, wo sollten wir sie dann su-
chen?“ – die mit an dem großen Ziele arbei-
ten sollen: 
„Wir Republikaner sehen gar nicht darauf, ob
jemand ein ehemaliger Adeliger oder ein Prie-
ster ist. Diese Prärogative können bei uns we-
der dafür noch dagegen entscheiden. Wir sa-
gen: „Sprich und handle, damit wir dich (…)
als einen rechtschaffenen Bürger kennen ler-
nen;“ (…) Nur diese Handlungsweise kann
unserer republikanischen Gerechtigkeit das
Siegel aufdrücken.“

Möglicherweise war Blumhofer auch die trei-
bende Kraft bei der Gründung des konstitu-
tionellen Zirkels, der am 17. April 1798, schon
eine Woche nach seiner Rückkehr nach Kre-
feld als Präsident des dortigen Tribunals, ge-
gründet wurde. Es ist nicht auszuschließen,
dass Blumhofer hier seine Erfahrungen aus
Düren und Köln eingebracht hat. Und sein
rhetorisches Feuer eingesetzt hat, um für ei-
ne Anschlussbekundung an die „grande nati-
on“ zu werben. Bereits am 9. Mai 1798 ging
eine Reunionsadresse an Frankreich heraus,
Blumhofer steht an der Spitze der 91 Unter-
zeichner, ihm folgten die Namen von 90 Kre-
feldern, von denen die meisten zu der sozia-
len Spitze der Stadt gehörten.

In Köln, wo Blumhofer seine richterliche
Tätigkeit im Oktober 1798 aufnahm, griff er –
unter Rückbesinnung auf seine literarischen
Anfänge – mit einer Satire in die öffentliche
Diskussion ein.
In der Kölner Universitätsbibliothek befindet
sich ein mit den Initialen M. B.44 versehenes
Flugblatt, durch das er die „Mönche und ihren
Einfluß auf die Volksbildung“ heftig attackier-
te. Man darf sich durch den Begriff „Flugblatt“
nicht irritieren lassen. Der damit bezeichnete
Text war eine 47seitige Broschüre, die die
Merkmale des Flugblattes als satirische Stel-

lungnahme zu aktuellen politischen, religiö-
sen, sozialen, und moralischen Fragen erfüll-
te. Diese Satire wurde am 17. März 1799
(Palmsonntag) unter das Kölner Volk ge-
bracht, war als Predigt eines Kapuzinerpaters
in Mirakelkirchen abgefaßt und leuchtete die
geistige Sackgasse aus, in die die Orthodoxie
die Kirche geführt hatte. Einmal findet man
auch eine mögliche Krefelder Reminiszenz in
des Paters Predigt, wenn er den heiligen
Dionysius hervorhebt, der, als ein Original un-
ter den Heiligen, seinen Kopf in der Hand
trägt45.

Kleve ist der nächste Dienstsitz Blumhofers.
Hier hat sich eine Quelle erhalten, die einen
Eindruck gibt von der theatralischen Kraft, die
Blumhofer inzwischen in seine politischen
Reden einbringt. In Blumhofers Klever Zeit fiel
der Rastatter Gesandtenmord. Am 28. April
1799 waren zwei französische Gesandte,
Roberjoet und Bonnier, auf dem Rückweg
vom Kongreß von Rastatt ermordet worden.
Zu den Trauerfeiern, die überall begangen
wurden, gehörte auch ein Trauerfest in Kleve
am 8. Juni 1799 (20. Prairial 7), über das die
Krefelder Zeitung „Politische und literarische
Iris vom Niederrheine“ in ihrer Nr. 78 vom 30.
Prairial 7 berichtete. Mit Sicherheit war der
Bericht von Blumhofer selbst geschrieben
und dem frankophilen Krefelder Redakteur
Peter Schüller zugeschickt worden. In dem
Artikel heißt es:
„Darauf hielt der B[ürge]r Blumhofer, Directeur
vom Jury und Präsident des Zuchtgerichtes
vom Bezirke von Kleve eine den Umständen
angemessene Rede. Eine der Stellen, welche
auf die Einbildungskraft des Publikums den
meisten Eindruck machte, war diejenige, wo
der Redner die Schatten Roberjots und Bon-
niers zu sehen vorgiebt, wie sie blaß, bluttrie-
fend, in zitternder Haltung (…) aus ihrem Gra-
be steigen, und mit Feuerzügen an das
Trauergerüst diese Worte schreiben: Rastadt
– Meuchelmord – Wien – Rache – und darauf
in einem Blitze verschwinden, worauf ein
Donnerschlag erfolgt, der den Zorn des Him-
mels und die Rache der Franken verkündiget.“

Dieses verbale Schauspiel hatte die Klever
beeindruckt. Der Verfasser des Artikels unter-
ließ es nicht, auf die Menge Menschen hinzu-
weisen, welche die weite Kirche kaum fassen
konnte und sich noch an den Kirchentüren
drängte. So wurden die Klever Zeuge, wie
Blumhofer die Politik mit dem theatralischen
Schauer kombinierte.

Seit April 1800 war Blumhofer wieder in Köln
und 1801 auch als Mitglied der Kölner Loge
„Secret des trois Rois“46 nachzuweisen. Er
gehörte zu dem Kreis der „Honoratioren“, der
neben Kaufleuten Kölns Richter und Beamte
umfaßte. In diesem Zusammenhang sei auf
folgende Beobachtung hingewiesen. Blum-
hofer hatte, obwohl als Richter tätig, nie Jura
studiert. Er konnte sich deshalb nicht als Ju-
rist bezeichnen, sondern wählte für sich den
Titel „rechtlicher Mann“. So bezeichnete er
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sich in einem Brief vom 16. Juni 1802 an den
Krefelder Publizisten und Logenbruder En-
gelbert vom Bruck. Er unterschrieb nicht nur
an diesen seine Briefe mit seiner genauen
Dienstbezeichnung, als „Sicherheitsbeamter“
und als „Richter am Zivilgerichtshof“ und füg-
te die Bezeichnung „Richter“ auch auf der Li-
ste hinzu, die die Bürger Kölns zur Stimmab-
gabe für oder gegen die neue Verfassung der
Konsularregierung Napoleons bis Ende De-
zember 1799 abgeben sollten47. Es war ein
Zeichen für seine autodidaktisch erworbene
Kompetenz, dass Blumhofer sich in dem
Kreis von Juristen eine geachtete Stellung er-
werben konnte und noch von Sabine Grau-
mann 1990 in ihrer Untersuchung zur „Fran-
zösischen Verwaltung am Niederrhein. Das
Roerdepartement 1798 – 181448“ den stu-
dierten Juristen zugeordnet wurde.

Aus dem Brief Blumhofers aus Köln an den
Krefelder vom Bruck geht hervor, dass Blum-
hofer immer noch zu Besuchen in die Sei-
denstadt kam und z.B. nach dem 16. Juni
1802 „dort einige Tage meinen Freunden und
meiner Muße und Laune zu widmen geson-
nen“49 war.
Erst in Blumhofers Aachener Zeit scheinen
die Kontakte nachzulassen, da er in einem
Brief vom 7. Oktober 1810 den Vorwürfen
vom Brucks über seine ausgebliebenen Be-
suche entgegensetzte, dass auch die mei-
sten seiner Krefelder Freunde und Bekannten
nach Aachen kämen, ohne dass er es wüßte.

Im April 1803 wurde Blumhofer an das am 7.
März 1803 eingerichtete Aachener Kriminal-
gericht versetzt und übernahm dort zunächst
die Stellvertretung des Kommissars Wilhelm
Vossen bei den Gerichtshöfen des Roerde-
partements in Aachen. Dort fand er 1804 in ei-
nem geheimen amtlichen Dokument eine sehr
gute Beurteilung als ein Mann, dem man sich
ohne Rückhalt anvertrauen50 könne. Noch
1812 ist Blumhofer in Aachen als Instrukti-
onsrichter nachzuweisen und als Einwohner
der Stadt unter der Adresse „am Seilgraben
Nr. 807“, wo er mit seiner Frau Christine Plum
wohnte51.

1814 wurde das Rheinland preußisch und
nach 1815 mit der Umwandlung der Gerichte
begonnen. Am 1. August 1820 wurde das
Aachener Tribunal in ein Landgericht umge-
wandelt, mit einem Landgerichtspräsidenten,
12 Landgerichtsräten, einem Oberprokurator
und vier Prokuratoren52. Einer der Landge-
richtsräte war Maximilian Blumhofer. Wie lan-
ge er sein Amt ausübte, habe ich nicht fest-
stellen können.

Am 9. April 1835 ist Maximilian Blum(en)hofer
im Alter von 77 Jahren in Aachen53 gestor-
ben.
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Theodor ter Gathen war der letzte katholische
Pfarrer, der an der alten St.-Dionysius-Kirche,
der heutigen Alten Kirche, Dienst tat. Mit der
Einführung der Reformation 1607 musste er
gehen und an seine Stelle trat ein evange-
lischer Prediger, der ehemalige Prämonstra-
tensermönch Johannes Xylander. Wohl die
Hälfte seiner „Gemeindeglieder“ war damals
dem alten Glauben treu geblieben und hatte
nun keinen Priester und keine Pfarrkirche
mehr. Die reformierte Obrigkeit musste die
Altgläubigen zwar dulden, aber nicht ihre Be-
treuung durch Krefelder katholische Geistliche.
Denn hier hatte allein das reformierte Be-

kenntnis öffentliche Geltung. Der reformierte
Geistliche war für alle zuständig. Doch was
konnte er für die Katholiken tun? Er konnte ih-
re Kinder taufen und ihre Paare aufbieten und
trauen, aber das auch nur mit einem mehr
oder weniger kräftigen Vorbehalt von beiden
Seiten, wie wir sehen werden.

Die Taufen

Es gab nur eine christliche Taufe. Wenn sie im
Namen des Dreieinigen Gottes geschah, war
sie auch aus katholischer Sicht gültig. Kon-

servative calvinistische Prediger konnten
dem allerdings nicht zustimmen. Sie mussten
solche Taufen in Krefeld für ketzerisch halten.
Für Calvin wie für sie gab es auch nur eine
Taufe, aber der Grund für die Einheit der Tau-
fe lag in dem unauflöslichen Zusammenhang
von der Einheit Gottes und des Glaubens.
„Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe“ (Eph. 4, 5)1.
Mit der Taufe erfolgte die Eingliederung in der
Gemeinde, in der das Evangelium schrift-
gemäß verkündigt wird und die Sakramente
recht verwaltet werden. Die Kinder wurden in
die reformierte Ortsgemeinde aufgenommen.
Konservative Reformierte verlangten bei der

Die pastorale Versorgung Krefelder Katholiken
unter dem evangelisch-reformierten
Kirchenregiment (1607 – 1744)
von Werner Mohn
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Taufe das Bekenntnis der Eltern, dass die re-
formierte Lehre die allein wahre sei, und die
Eltern mussten versprechen, ihr Kind darin zu
erziehen.

Diese orthodoxe reformierte Theologie war in
den Niederlanden nicht unwidersprochen ge-
blieben. Eine vom Geist des Humanismus ei-
nes Erasmus von Rotterdam geprägte Grup-
pe von Theologen um den Leidener Professor
Arminius (1560-1609) vertrat eine liberalere
reformierte Theologie und geriet sehr bald in
eine erbitterte Auseinandersetzung mit den
orthodoxen Reformierten. Das führte zur Dord-
rechter Synode (1618 – 1619), auf der sich die
Konservativen durchsetzten und die neue
Lehre der Arminianer oder Remonstranten
verdammten.

Weil die dominierende reformierte Kirche in
Krefeld durch die Neutralitätserklärung vom

24. April 1607 zur Toleranz gegenüber An-
dersgläubigen verpflichtet war2, konnten re-
formierte Prediger nur wie Remonstranten
handeln. Wie haben sie die Taufe katholischer
Kinder verstanden? Die Antwort darauf deutet
sich in den Bibelworten an, die Pastor Kohl-
hagen seinem Taufbuch von 1647 als Motto
vorangestellt hat. Auf die erste Seite seines
„Kinderbüchlein der Gemein zu Creveldt, wor-
in derselben Kinder so daß H. Sacr. der Tauff
empfangen haben, verzeichnet werden“3, hat
er drei Sprüche geschrieben: Gen. 17, 7: Ich
will dein Gott sein und deines Samens nach
dir. Mark. 10, 14: Lasset die Kindlein zu mir
kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher
ist das Reich Gottes. Act. 2, 38 – 39: Tut Buße
und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Na-
men Jesu Christi zur Vergebung der Sünden,
so werdet ihr empfangen die Gabe des H. Gei-
stes. Denn euer und eurer Kinder ist diese Ver-
heißung und aller, die ferne sind, so viele der

Herr, unser Gott, herzurufen wird. An dieser
dritten Stelle hätte man eigentlich den Taufbe-
fehl aus Matth. 28, 19 – 20 erwartet: „Gehet
hin und machet zu Jüngern alle Völker: taufet
sie auf den Namen des Vaters und des Soh-
nes und des heiligen Geistes“. Aber gerade
das durften sie nicht: Durch die Taufe die
Kinder evangelisch machen. 

Auf der zweiten Seite des Taufbuchs steht ein
weiterer Bibelspruch zur Bedeutung der Taufe.
Luk. 10, 20: „Freuet euch aber, daß eure Na-
men im Himmel geschrieben sind“. Bei der
Taufe erhält das Kind seinen Namen. Daraus
ergibt sich: Die Taufe ist keine Eingliederung
in die örtliche Kirchengemeinde. Durch die
Taufe wird der Mensch ein Christ. Und wie
wird er ein evangelisches oder katholisches
Gemeindeglied? Die Reformierten haben es
sich wohl so vorgestellt: Die Kirchenzu-
gehörigkeit erfolgt für Reformierte durch das

Abb. 1. Titelblatt des reformierten Taufbuches von 1647, angelegt
durch Pastor Kohlhagen

Abb. 2. Zweite Seite des Taufbuches mit dem Bibelspruch aus Luk. 
10, 20: „Freuet euch aber, daß eure Namen im Himmel geschrieben sind.“
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Ablegen des Glaubensbekenntnisses, die
„Konfirmation“, mit der Zulassung zum
Abendmahl4, und für Katholiken, so meinten
sie, geschieht das entsprechend durch die
Erstkommunion. Ob Katholiken das auch so
sehen konnten, ist allerdings zu bezweifeln,
wie im Folgenden deutlich wird.

Am 11. Juni 1647 hat Kohlhagen das Tauf-
buch angelegt. Am 16. Juni notierte er: „Dom.
Trin., so der 16. Juny: Wilhelm und Tringen
Menges eine Tochter zur Christlichen Tauff
bringen lassen, so genannt worden: Berlgen.
Die Zeugen sein gewesen Jacob Halffmann
auff Reiners Hoff, Berlgen Finn und Agatha
Kerß“. Die Menges, die Eigentümer des seit
alters katholischen Mengshofs haben die ka-
tholischen Nachbarn des Reinershofs und
des Vinnhofs als Paten gewählt. Am darauf
folgenden Sonntag, den 23. Juni, haben die
katholischen Bewohner des Ruschenhofs im
Inrath für die Taufe ihrer Tochter ebenfalls ka-
tholische Nachbarn als Zeugen (Paten) be-
nannt (Henrich Tümp, Tringen Fliegen und
Lisbeth Tochter auf Flünnertzhof). Es ließen
sich noch viele Eintragungen katholischer
Taufen im Taufregister anführen. Sie bestäti-
gen, dass der evangelische Pastor sie mit ka-
tholischen Paten gehalten hat.

Vor 1713 findet man im Protokollbuch keine
Beschlüsse bezüglich der Taufen katholischer
Kinder. Sie waren selbstverständlich. In den
folgenden Jahren ändert sich das. Um 1700
begann das konfessionelle Selbstbewusst-
sein der katholischen Christen zu erstarken
und machte den reformierten Predigern die
bisherige Taufpraxis problematisch. 1719 frag-
te das Presbyterium darum bei der Moerser
Klasse5 nach, „ob reformirte Prediger Rö-
misch-Catholische Kinder mit freyem Gewis-
sen tauffen können?“ Die Antwort lautete:
„Ja, und soll es also bleiben, wie es von alters
her gewesen“6. Das einst Selbstverständ-
liche war nun fragwürdig. Wie kam das? Är-
gernis erregende Begleitumstände bei „Rö-
misch-Catholischen Kindertauffen“ machten
den Predigern zu schaffen. 

Am Sonntag, den 21. November 1728, ereig-
nete sich wieder solch ein Zwischenfall 7. Der
Prediger rief deswegen die Konsistorialen am
23. November zu einer außerordentlichen Sit-
zung zusammen. Was war geschehen? Chri-
stian Pasch aus Aldekerk, katholisch, hatte
am Sonntag seinen Sohn8 zur Taufe gebracht
und war „unter Vorlesung des Tauff-Formu-
lars mit seinem [älteren] Sohn Peter auff die
Knie gefallen und als derselbe vom Prediger
erinnert worden, er möchte aufstehen und
sich nicht mehr so verstellen, soll er einige
Worte vom katholischen Glauben außgespro-
chen haben“. Darauf war er aufgestanden,
und „ist die H. Tauff verrichtet worden; als
nun solches geschehen, ist er wieder mit sei-
nem Sohn auff die Knie gefallen und nach
abermahliger Erinnerung von der Cantzel und
durch den Küster sich von dann wegbege-
ben …“ Weil nun „dergleichen enorme Exces-

se zuvor mehrmahls bei diesen Tauffen be-
gangen wurden“, zitierte Pastor Püll ihn vor
das Presbyterium. Christian Pasch hat sich
dort damit entschuldigt, „daß er gantz be-
truncken gewesen, wisse also nicht, was er
gesprochen habe oder bey dieser Tauffe vor-
gefallen, wäre nach derselben zu Bett gegan-
gen und Ihm ein solch übles Verhalten erst
des folgenden Tages von andern Leuten vor-
gehalten worden, hätte sonsten dieses nie-
mahlen im Sinn gehabt und auch nicht vor-
setzlicher Weise gethan, bähte also ein
Christliches Consistorium und die gantze Re-
formirte Gemeinde … um Verzeihung“. Er
sagte zu, dass er „sich der Trunckenheit
gäntzlich enthalten werde“, wenn er wieder
ein Kind zur Taufe brächte, und das Pres-
byterium akzeptierte seine Erklärung und ver-
urteilte ihn zu einer Geldstrafe von einem
Reichstaler für die Armen und entließ ihn. Ob
Pasch wirklich betrunken war  – Pastor Püll
nahm Verstellung an –, muss offen bleiben.
Zweifellos waren viele stolze Väter und nicht
nur katholische bei Taufen nicht mehr nüch-
tern. Aber dass so etwas vor allem bei katho-
lischen Kindstaufen vorkam, lässt katholische
Reserven gegenüber dem reformierten Tauf-
verständnis vermuten.

Die reformierte Gemeinde brauchte nicht
mehr lange an derartigen Zwischenfällen bei
solchen Taufen Anstoß zu nehmen. Am 14.
Juli 17449 genehmigte König Friedrich II.,
dass der Rektor des Klosters in der ein Jahr
zuvor erlaubten katholischen Schule Taufen
und Trauungen verrichten durfte. Dadurch
sank die Zahl der Taufen in der Kirche erheb-
lich. 1742 wurden noch 162 Kinder getauft,
1744 noch 107, 1747 nur noch 53.

Die Eheschließungen

Nun zu dem komplizierteren Thema der Trau-
ungen katholischer Paare: Ein evangelischer
Pastor kann an sich ohne kirchenrechtliche
Bedenken ein katholisches Paar trauen. Für
ihn ist „die Hochzeit und Ehestand ein welt-
lich Geschäft“ (Luther)10. Für Katholiken aber
ist die Ehe ein Sakrament. Das entscheiden-
de Sakramentale spendet sich das Paar
selbst und der Pastor, ob katholisch oder
evangelisch, assistiert nur dabei und verhilft
so zur öffentlichen Bestätigung seines Ehe-
standes. Diese Funktion des Pastors sehen
begreiflicherweise die meisten Paare anders.
Sie erwarten einen kirchlichen Segen und ihn
möchten sie von einem Geistlichen ihrer Kon-
fession haben.

Wie hat sich die reformierte
Kirche in Krefeld verhalten?

In der Regel führt jede Gemeinde ein Heirats-
register. Darin sind unter dem Datum der
kirchlichen Trauung mindestens die Namen
der Brautleute und der Trauzeugen eingetra-

gen. Besonders vollständig geführte Register
enthalten darüber hinaus Altersangaben, Na-
men der Eltern, Konfession und Herkunft. In
Krefeld gibt es kein solches Register, sondern
nur ein Proklamierbuch, in dem die Aufgebo-
te notiert sind.

Das Proklamierbuch

Bevor in der Franzosenzeit im September
1798 die Zivilstandsgesetzgebung eingeführt
wurde, hatte die Kirche auch diese standes-
amtliche Aufgabe. Proklamierbücher sind
Zeugen dieser Tätigkeit. Daraus geht hervor,
dass Paare dreimal sonntags im Gottesdienst
aufgeboten wurden. Die Öffentlichkeit mach-
te durch ihre Zustimmung das bisher private
Verhältnis zweier Menschen zu einem öffent-
lich anerkannten. Sie konnte das auch durch
einen Einspruch verhindern. Das ist aber sehr
selten vorgekommen.

Einmal wurde eine Trauung gewaltsam ver-
hindert. Der Mennonit Jakob Venners, wohn-
haft Moersische Straße in Hüls, war vom 25.
Dezember 1706 an schon dreimal mit Merken
Kruisers von Hüls aufgeboten. Da haben die
katholischen Freunde der Braut sie ins Kloster
gebracht und dem Bräutigam eröffnet, sie
würden die Ehe erst gestatten, wenn er ka-
tholisch geworden sei. Jakob Venners sagte
daraufhin die Trauung ab. Er hat drei Jahre
später die Mennonitin Gritgen Niepers von
der Moersischen Straße in Hüls geheiratet.

Sehen wir uns nun die Proklamierbücher
näher an. Unter dem Datum der Bestellung
des ersten Aufgebots stehen die Namen der
Brautleute mit dem Herkunftsort und die Zif-
fern 1 bis 3, jede Zahl ist einzeln durchgestri-
chen, die Drei allerdings oft nicht. Dass bei
vielen Aufgeboten die Ziffer 3 nicht durchge-
strichen ist, lässt aufmerken. Das dritte Auf-
gebot war das letzte, meist unmittelbar mit
der Trauung verbunden. Die Gemeinde wur-
de im Gottesdienst zunächst zum dritten Mal
zu Zeugen aufgerufen und ihr die Möglichkeit
zu einem letzten Einspruch gegeben. Darauf
wandte sich der Pastor an das Paar und er-
klärte ihm: „ Nachdem niemand widerspricht
und kein hinderung vorhanden ist, so wölle
unser lieber Herr Gott euer heiliges fürneh-
men, welches er euch gegeben hat besteti-
gen.“11 Das ist also in solchen Fällen nicht
geschehen. Das Paar wurde nicht in der Alten
Kirche getraut.

Weil der reformierte Pastor Brautpaare aller in
Krefeld vertretenen Religionsgemeinschaften
aufzubieten hatte, aber nicht jedes getraut
hat, wurden nur Proklamierbücher geführt. In
ihnen12 stehen die Namen aller Menschen,
die hier aufgeboten wurden, aber leider ohne
Angabe der Konfession.

Wie kann man aus diesem spröden Material
der Proklamierbücher herausfinden, wie die
reformierte Kirche sich verhalten hat, wenn
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einer der katholischen Brautleute aus dem
kurkölnischen Umland kam oder wenn beide
katholische Krefelder waren. Die erste Frage
ist leicht zu beantworten. Weil in den Prokla-
mierbüchern die Herkunft der Eheleute an-
gegeben ist, kann man den Partner in den
Heiratsregistern der katholischen Heimatge-
meinde im Kreisarchiv Viersen suchen. Das
Ergebnis ist eindeutig: Die Pfarrer im Umland,
zum Beispiel in Anrath, Fischeln, Hüls, Kem-
pen, St. Tönis und Vorst, haben katholische
Krefelder getraut, wenn sie ein Mitglied ihrer
Pfarre heiraten wollten. Der reformierte Pastor
in Krefeld hat in solchen Fällen gelegentlich
Losbriefe (Dimissoriale) ausgestellt und sie
dadurch aus seinem Zuständigkeitsbereich
entlassen. 

Zur Beantwortung der zweiten Frage nach
der Trauung von Krefeldern untersuchen wir
das älteste Heiratsregister der Pfarre St.
Clemens in Fischeln13. Getraut wurde in
Fischeln normalerweise in der Kirche im
kleinen Rahmen in Anwesenheit von Familie
und/oder Freunden und Nachbarn, oder
auch gelegentlich im Pfarrhaus. 16 Paare, bei
denen ein Partner aus Krefeld stammte, sind
von 1680 bis 1730 dreimal in der reformier-
ten Kirche aufgeboten worden und ohne Öf-
fentlichkeit in St. Clemens getraut. Ein Paar,
Johannes Vaesen aus Fischeln und Marga-
retha Noetgens aus Unter der Linde, wurde
zweimal in der Alten Kirche aufgeboten und
am 27. November 1681 mit dem dritten Auf-
gebot in einer Brautmesse in Fischeln publi-
ce (öffentlich) getraut. Im Proklamierbuch
stehen noch die Namen von drei Fischelner
Bräuten, die Krefelder heiraten wollten, die
man im Fischelner Heiratsregister vergeblich
sucht. Sie haben sich in der reformierten
Kirche trauen lassen. Im Heiratsregister wer-
den darüber hinaus noch fünf Trauungen mit
Krefelder Partnern vermerkt, die nicht in
Krefeld aufgeboten worden sind. Wir werden
also bei den Eheschließungen wohl mit einer
Dunkelziffer von ca. 20 Prozent rechnen
müssen, die in einer katholischen Nachbar-
gemeinde getraut worden sind, ohne regulär
in Krefeld aufgeboten worden zu sein.

Bei Durchsicht der Daten und Namen drän-
gen sich zwei Fragen auf:
1. Von 1680 bis 1690 fanden acht Trauungen,

von 1715 bis 1731 vierzehn Trauungen
statt. Warum sind in den 24 Jahren von
1690 bis 1714 in Fischeln keine Trauungen
mit Krefeldern überliefert?

2. Im Jahre 1729 wurden zwei Paare in Fi-
scheln laut Heiratsregister getraut mit ei-
nem Dimissoriale von Pastor Moritz Kater-
berg, von denen niemand aus Fischeln
stammte14. Am 2. Oktober 1729 wurden in
der Alten Kirche zum dritten Mal aufgebo-
ten und am 22. Oktober in Fischeln getraut
Peter Baakes und Margarete Noyer, beide
Unter der Linde. Am gleichen Tag wurden
aufgeboten und am 8. November getraut
Bert Peun, Witwer aus Krefeld und Lisbeth

Fervers aus Opheim (Oppum). Bei dem
letzten Paar heißt die Braut im Heiratsregi-
ster seltsamerweise Gertrud Aldenhoff aus
Gladbach15. Den Widerspruch wird man
nicht mehr aufklären können. Auffällig sind
die Formulierungen. Der Fischelner Pfarrer
Adam Wiertz (1690 – 1733) wusste wohl,
dass er etwas höchst Anstößiges getan
hat. Darum betonte er besonders, dass er
in Absprache mit Pastor Katerberg gehan-
delt hat und zu den Trauungen nicht nur die
Losbriefe, sondern auch die Lizenz erhal-
ten hat. „22. 8bris copulavi acceptis dimis-
sorialibus et licentiam a praedicante Cre-
feldense H. Katerberg“. „8. 9bris copulavi
ex licentia praedicantis Katerberg“. Bei
dem ersten Paar, das laut Proklamierbuch
aus der Krefelder Honschaft Unter der Lin-
de stammte, fehlt die sonst übliche Orts-
angabe. Mit diesen beiden Fragen werden
wir uns später beschäftigen.

Zunächst eine in diesem Zusammenhang be-
denkenswerte Eintragung des Fischelner
Pfarrers Theodor Porth (1733 – 38) im zwei-
ten Fischelner Heiratsregister16:
„Peter Riedfels genannt Häußges aus Fi-
scheln und Bilgen Bungartz von Creyfeld,
Witwe des Hermann Bungartz, wurden am
27. März [1737] in meinem Auftrag von R. D.
Pater Christophorus Diederichs, dem Krefel-
der Prediger, in Gegenwart der nach P. P. er-
forderlichen Zeugen in Uerdingen getraut.
Durch sie ist der Dispens für die ‚geschlosse-
ne Zeit’ erteilt worden. Ebenfalls durch sie
wurde der Dispens von Rom wegen der Ver-
wandtschaft zweiten oder dritten Grades er-
langt mit folgender Einschränkung: Sie sollen
einen Schwur oder Eid ablegen (was sie auch
vor den ehrwürdigen Patres getan haben),
nicht zu heiraten, wenn einer von ihnen ster-
ben würde, sondern im verwitweten Stand zu
bleiben, oder um einen weiteren Dispens zu
bitten. Nachsatz: Ich mit einem Mal: Ob bei-
de das Gelöbnis oder einen Eid abgelegt ha-
ben oder nur der Bräutigam. Ich bin mir nur
sicher, dass der Bräutigam es abgelegt hat.
Nach Auskunft des genannten Krefelder Pre-
digers Christophorus Diederichs haben sie
beide das getan“17. Das Paar ist im Auftrag
des Fischelner Pfarrers am Mittwoch, den 27.
März 1737, von dem „Krefelder Prediger“ Pa-
ter Christophorus Diederichs in der Uerdinger
Klosterkirche in Gegenwart der nach „P.P.“ er-
forderlichen Zeugen getraut worden. Es ist
weder in Fischeln noch in Krefeld aufgeboten
worden. Die Erlaubnis hätte beim Erzbistum
eingeholt werden müssen, weil die Trauung in
der Fastenzeit stattfinden sollte, in der für Ka-
tholiken Trauungen nur mit besonderer Ge-
nehmigung möglich waren (tempus clausum).
Porth muss bekannt gewesen sein, dass die
Franziskaner-Patres einen solchen Dispens
geben konnten, dass sie darüber hinaus auch
für das zweite Problem dieses Paares spezi-
elle Vollmachten besaßen: Die Brautleute wa-
ren im zweiten oder dritten Grad verwandt,
benötigten darum einen Dispens vom Kölner
Generalvikariat18. Die Franziskaner beantrag-

ten die Erlaubnis jedoch nicht dort sondern
direkt in Rom und haben sie auch mit einer al-
lerdings befremdenden Einschränkung erhal-
ten: Bräutigam und Braut sollten in Gegen-
wart der Patres geloben, nicht wieder zu
heiraten, wenn ihr Partner gestorben wäre, es
sei denn mit einem Dispens. Warum durften
sie nur mit Dispens eine neue Ehe eingehen?
In diesem Fall brauchte doch kein Verwandt-
schaftsproblem bestehen? Pfarrer Porths
Nachtrag verrät vermutlich den Grund für die-
se seltsame Anordnung. Bei der Niederschrift
fiel ihm plötzlich ein, dass er nicht wusste, ob
die Krefelder Braut auch das Gelöbnis abge-
legt hatte. Wenn sie sich nicht eidlich gebun-
den hatte und vielleicht in Krefeld einen Re-
formierten heiraten wollte, musste auffallen,
dass ihre frühere in Uerdingen mit seiner Ge-
nehmigung geschlossene Ehe nicht öffentlich
aufgeboten, eigentlich nicht legal war, und
das konnte für ihn und die Franziskaner er-
hebliche Schwierigkeiten zur Folge haben.
Diederichs beruhigte ihn. Sie hatte das
Gelöbnis abgelegt. Für eine erneute Ehe-
schließung würden also wieder die Patres zu-
ständig sein. Dies ist der einzige bekannte
Fall einer Trauung durch Franziskanerpatres
in der Uerdinger Klosterkirche. 

Die mehr oder weniger heimliche
kirchliche Versorgung durch
Ordensleute

Es gab einen katholischen Geistlichen, den
die evangelische Obrigkeit zu dulden hatte.
Das war der Rektor des Tertiarinnenklosters,
das mit der Klosterkirche nahe beim evange-
lischen Pfarrhaus, dem Wiedenhof, lag. Er be-
saß keine gemeindliche Funktion, hat sich
aber dennoch um die pfarrerlosen Gemein-
deglieder gekümmert. Er hat es im Auftrag
seiner Oberen getan. Anmerkungen zu Ab-
rechnungen im Kloster Meerer Lagerbuch aus
den Jahren 1662 – 69 ist zu entnehmen, dass
das Kloster ihm jährlich ein Honorar dafür ge-
zahlt hat, dass er den Katholiken vor allem die
Sterbesakramente brachte19. 1664 hat der
Kölner Weihbischof für Krefeld ein entspre-
chendes Gefäß geweiht20. Ging der Pater da-
mit, das Gefäß unter dem Mantel versteckt,
zu einem Sterbenden, glich das oftmals ei-
nem Spießrutenlaufen. 1681 verklagte ihn das
Konsistorium beim Statthalter Flohdroff, dass
er abends im Schutz der Dunkelheit Kranken
die Kommunion ins Haus brächte21.

Was die Beichte und Messe anlangte, so wa-
ren die Katholiken zunächst auf die Pfarrer im
katholischen Umland angewiesen, denn bei-
des durfte der Pater für Nichtordensleute oh-
ne besondere bischöfliche Genehmigung
nicht tun. Ein solcher Pater bedeutete an sich
für die katholischen Laien keine große Hilfe.
Es ist überliefert, dass in den Jahren 1624 bis
1641 Krefelder Katholiken Ostern bei Pfarrer
Fabritius in Fischeln zur Beichte gingen, dass
Fabritius zur selben Zeit in der Klosterkirche
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gepredigt, die Messe gefeiert und getauft
hat22, dass 1651 verschiedene Priester vor
Gericht bezeugt haben, dass sie vor und nach
1624 öffentlich Messen gelesen und getauft
haben23.

Von bischöflicher Seite ist im Laufe der Zeit
etwas unternommen worden, um den Rektor
des Klosters für die katholische Bevölkerung
nutzbringender einzusetzen. Das lässt sich
den Angaben entnehmen, die Jakob Torsy in
seinem Buch24 „Der Regularklerus in den
Kölner Bistumsprotokollen 1661 – 1825“ zu-
sammengestellt hat. Das Kloster stand unter
der Aufsicht des Provinzials von St. Nicolas
bei Dyck25, und von dort kam im Juni 1688
Vitus Cronen als Rektor des Tertiarinnenklo-
ster nach Krefeld, „wo kein anderer Geistli-
cher außer dem genannten Rektor v. d. nicht-
katholischen Obrigkeit geduldet wird“26. Der
Kölner Erzbischof erteilte ihm zunächst für
zwei Jahre, dann aber ohne zeitliche Begren-
zung die Erlaubnis zur Bination, „falls erfor-
derlich und kein anderer Priester anwesend
ist“. Wenn kein Priester anwesend war, durf-
te er demnach sonntags eine zweite Messe
(für die Laien) halten. Ab September 1690
durfte der Pater außerdem Beichthören, zu-
sätzlich „auch für Nonnen seines Ordens“.
Nach seinem Tod 1696 kam als Rektor Her-
mann Verbeeck27 und erhielt die gleichen
Vollmachten.

1718 änderte sich das Bild. Johannes Rippe-
gaeter28 aus Linn, am 18. November 1718
zum Rektor des Kloster bestimmt, erhielt vom
Kölner Generalvikariat die Erlaubnis, drei Per-
sonen „von der Häresie zu absolvieren“, das
heißt, in die katholische Kirche aufzunehmen.
Ein Jahr später, am 31. Januar 1720, wurde er
beauftragt, sich um die Krefelder Katholiken
zu kümmern (habens simul curam catholi-
corum ibidem degentium sine pastore catho-
lico), wurde zum Hilfsseelsorger ernannt,
durfte „verbotene Bücher“ lesen und halten
und Übertrittswillige aufnehmen. Eine Geneh-
migung, eine zweite Messe zu halten, wird
weder bei ihm noch seinen Nachfolgern En-
gelbert Busch und Heinrich Thelen besonders
erwähnt. Das Problem scheint gelöst.

Wir stellen fest: Seit 1720, fast 25 Jahre vor
der Verleihung freier Religionsausübung, sind
die Rektoren des Klosters Hilfsseelsorger der
heimlichen katholischen Gemeinde. Dass
dies nicht früher geschehen ist, hängt wahr-
scheinlich damit zusammen, dass seit einigen
Jahren Franziskanerpatres von Uerdingen
aus in der Gemeinde als Hilfsseelsorger und
Beichtväter aktiv wurden. Kurz vor seinem
Tod hat Erzbischof Kurfürst Ferdinand von
Köln am 22. August 1650 die Niederlassung
von Franziskanern der strengen Observanz,
der sogenannten Rekollekten, in Uerdingen
genehmigt29. 1656 bis 1658 entstanden auf
dem Gelände zwischen der Niederstraße und
der Alten Bruchstraße das Konventsgebäude
und 1668 die Kirche. Die kleine Gruppe, 1663
waren es elf Brüder, fing auch bald an, sich

um die Katholiken in evangelischen Orten zu
kümmern. 1677 liest man im reformierten Pro-
tokollbuch: „jährlichs frembde münchen alhir
komen, die beicht zu hören etc.“ „Dieses soll
künftig in conventu classico vorgebracht wer-
den“30. Bevor der Rektor im Krefelder Kloster
(1690) Nichtordensleuten die Beichte abneh-
men durfte, waren die Patres schon da.
Unter den Patres wird Stephanus Antonii ge-
wesen sein, der nach dem Empfang der Wei-
hen (1666-68) zum Predigen und allgemeinen
Beichthören approbiert war31.

Das Auftreten der Patres konnte in der kleinen
Stadt nicht lange verborgen bleiben. Dass re-
gelmäßig Patres aus Uerdingen in der Klo-
sterkirche predigten, musste auffallen. Und
dass es gar Franziskaner waren von der
strengen Observanz, ließ manchen daran
denken, dass es gerade dieser Orden gewe-
sen war, der zu Beginn des Jahrhunderts der
Träger der „Gegenreformation“ im Kempener
Land war. Verständlich, dass der Ton, wenn
im Protokollbuch von den Patres die Rede ist,
sehr gereizt ist. „Dabey gemerket, daß die pa-
pisten sich unterstehen, ein Predigsthul zu
machen etc. welches stehet zu untersu-
chen“32. Am 1. Mai 1690 werden zum ersten
Mal im Protokollbuch Herkunft und Name
eines Paters angegeben. „Ein sicher münch
genandt pater Joseph von Urding, ein son-
derlich calumniant (Verleumder) findet sich an
hohen festtagen und andern tagen, predigt,
cathe, gehet offentlich hin und her in die häu-
ser, umb zu verstärken die cath. pleonomine
(übertriebenes Selbstbewußtsein?), lästert re-
formirt etc.“33 Am 6. September des gleichen
Jahres klagen die Konsistorialen erneut über
die Exorbitantien (Exzesse) der Papisten, die
u. a. Orgel spielen und im Gottesdienst für
den Bau einer Kanzel kollektieren. Zwei Jah-
re später wird wieder der Pater Joseph aus
Uerdingen erwähnt34. Für den in seinem Mis-
sionseifer überaus rührigen Pater sammelten
im Gottesdienst die Provisoren Johann Schir-
kes und Heinrich Krüls. Die katholische Ge-
meinde hatte also inzwischen schon einen
Kirchenrat. Bei Pater Joseph dürfte es sich
um Pater Josephus Theissen handeln, der
1685/86 die Weihen empfing und am 20. April
1690 die Genehmigung zum Predigen und
Beichthören erhielt. Am 20. September 1695
wird er im Protokoll des Generalvikariats35

als praedicator et confessarius (Prediger und
Beichtvater) bezeichnet, der auch den Non-
nen die Beichte abnehmen durfte. Das Fehlen
von Nachrichten über Trauungen in den Jah-
ren 1690 bis 1714 dürfte vermutlich mit der
Tätigkeit der Franziskaner zusammenhängen.

Über die Tätigkeit der Uerdinger Franziska-
nerpatres wissen wir leider nichts Genaueres.
Als Professor Floß am 10. Juli 1879 auf der
Generalversammlung des Historischen Ver-
eins für den Niederrhein über den Uerdinger
Konvent sprach, konnte er noch auf Quellen
zurückgreifen. Aus seinen Ausführungen36

geht hervor, dass zu Beginn des 18. Jahrhun-
derts (1716) die Franziskanerpatres ihre seel-

sorgliche Tätigkeit über Krefeld, Moers und
Budberg ausdehnten.

Es waren die Jahre, in denen der Franziska-
ner-Pater Matthias Gewer37 in Krefeld tätig
war. Am 24. Dezember 1712 wurde er vom
Kölner Generalvikariat zum Concionator Cre-
feldensis berufen und ihm gleichzeitig für drei
Jahre die Erlaubnis erteilt, „von Häresie und
Schisma zu absolvieren“, das heißt, Über-
trittswillige in die katholische Kirche aufzu-
nehmen.

Was ist unter einem „concionator Crefeldensis“
zu verstehen? Nach den Akten des Kölner
Generalvikariats haben vom Uerdinger Kon-
vent ein „Praedicator“ (Pater Josephus Theis-
sen 1695) und zwei „Concionatores“ (Pater
Matthias Gewer 1712 und Casimirus Hupgen
1723) in Krefeld gearbeitet. Aus dem schon
erwähnten Fischelner Heiratsregister ist zu-
sätzlich noch der in den Kölner Akten nicht
ausdrücklich als Concionator genannte Chris-
tophorus Diederich hinzuzufügen. Das Wort
„concio“ oder „contio“, das ursprünglich
„Versammlung“ bedeutete, wurde im Mittel-
alter auch für „Konvent“ oder „Predigt“ ver-
wendet38. „Concionator Crefeldensis“ könnte
also die lateinische Bezeichnung für „Krefel-
der Konventsprediger“ sein. Im Unterschied
zum Praedicator (wie Josephus Theissen
1695) wird beim Concionator immer der Ort
seiner Tätigkeit angegeben wie ein Titel. Die
Predigtstätte des Concionators war die ei-
gens für ihn 1697 gebaute Kanzel in der Klo-
sterkirche. Dass er darüber hinaus spezielle
Vollmachten besaß, könnte man aus der er-
wähnten Trauung Riedfels/Bungartz ableiten.
In der Klosterkirche amtierten seit 1712 ne-
beneinander zwei Geistliche: der Rektor des
Klosters und der Concionator Crefeldensis.
Die Weisungsbefugnis hat das Generalvika-
riat 1720 geregelt: Von dem 1718 zum Rektor
berufenen Johannes Rippegaeter aus Linn
heißt es unter dem 31. Januar 1720: „rector
monalium in Crevelt, habens simul curam ca-
tholicorum ibidem degentium sine pastore
catholico; approbiert zur Hilfsseelsorge und
zum Beichthören von Nonnen für 4 Jahre.“39

Er hat den Auftrag wahrgenommen und 1729
katholische Paare in der Klosterkirche ge-
traut.

Als Pastor Püll erfuhr, dass „der Pater des
hiesigen Convents im Closter unterschiedli-
che personen copuliret habe“, rief er die Kon-
sistorialen am 25. November 1729 zu einer
Sondersitzung zusammen und berichtete
von den unternommenen Schritten. Im Pro-
tokoll ist dazu zu lesen: „so ist derselbe vom
zeitigen Pastoren Püll und Eltesten Fabricius
darüber vernommen, da er denn bekennet,
daß solches zwar geschehen, doch auf vor-
gezeigte Dimissoriales, hätte aber nicht ge-
wußt, daß dergleichen nicht thun mußte,
wollte auch inskünftig keine Losbriefe zur
Copulation mehr annehmen, welches er
dann stipulata manu [durch Handgelöbnis]
angelobet“40. 
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Welche Paare sind mit Genehmigung eines
reformierten Predigers vom Rektor Rippe-
gaeter getraut worden? Sie müssten im Pro-
klamierbuch stehen. In der fraglichen Zeit
Oktober/November 1729 finden wir nur die
beiden oben schon genannten Trauungen, die
mit Genehmigung von Pastor Katerberg ge-
halten wurden. Hat es sich bei der Auseinan-
dersetzung mit dem Rektor um diese beiden
Trauungen gehandelt? Hat der Fischelner
Pfarrer sie in der Klosterkirche gehalten? Hat
Rektor Rippegaeter gegenüber dem Prediger
Jakob Püll die Verantwortung übernommen
und so möglicherweise verhindert, dass die
mühsam für die katholische Bevölkerung be-
gonnene Seelsorge in der Klosterkirche zum
Erliegen kam? Denn wenn auswärtige Pfarrer
regelmäßig anfingen, Krefelder zu trauen, wä-
re das eine eklatante Verletzung von Recht
und Ordnung gewesen, ein Eingriff in refor-
mierte Hoheitsrechte. Die Rolle, die Pastor
Katerberg in dem Ganzen gespielt hat, zeigt
wohl, dass es Kräfte gab, denen die Praxis
der Trauungen Katholischer genauso proble-
matisch war wie die Taufe katholischer Kinder
durch evangelische Prediger.

Zur gleichen Zeit haben die Franziskaner-Pa-
tres verstärkt die Sorge für die pfarrerlosen
Katholiken übernommen. „1736“, las Profes-
sor Floß in den verloren gegangenen Kloster-
Annalen, „übt der Konvent eine förmliche Pas-
toration in Krefeld, copuliert, versieht die
Kranken, erteilt die h. Ölung und begräbt.“41

Von der weitgehenden Pastoration durch
Franziskaner-Patres liest man in den Proto-
kollen der reformierten Gemeinde nichts. 

1743 ging die Zeit der heimlichen Versorgung
zu Ende. Die katholischen Vorsteher hatten
König Friedrich II. am 3. November 1742 er-
sucht, eine Schule auf eigene Kosten bauen
und darin durch ihre Geistlichen Taufen und
Trauungen abhalten zu dürfen. Der König er-
teilte eigenhändig die Genehmigung. Alle Be-
schwerden und Klagen des reformierten
Presbyteriums fruchteten nichts. Die Zeit der
„prädominanten reformierten Religion“ war
abgelaufen. Aber bestimmte Bedingungen
waren dennoch weiterhin von katholischer
Seite zu beachten, unter denen Friedrich der
Große am 24. Dezember 1743 die freie Reli-
gionsausübung in der Schule gestattete: keine
Kirche, keine Glocken, keine Prozessionen,
kein offener Versehgang, kein Leichenzug,
Kollekten nur zur Unterhaltung der Gemeinde
und für die Armen und kein Ordensgeistlicher.
Der letzte Punkt macht deutlich, dass irgend-
eine Stelle darauf Einfluss genommen hat,
dass die Franziskanerpatres in Zukunft ver-
schwanden. Das betraf vor allem die Patres
Christophorus Diederich und Josephus Zehn-
pfennig. Der letztere war seit 1742 in der Hilfs-
seelsorge tätig und wurde 1750 Guardian in
Uerdingen.

1744 erteilte der König die Genehmigung zum
Bau einer Kirche. An die 1754 erbaute neue
St.-Dionysius-Kirche kamen wieder Prämon-

stratenser wie an die alte Dionysiuskirche vor
1607. Potentinus Joris (Goris) der seit 1749 in
Krefeld war, wurde gewählt.

Wie aus dem Tagebuch der Brüder Claes und
Abraham ter Meer42 hervorgeht, gab es ein
unerfreuliches Nachspiel: „Am 9. [August
1754] hat der Kurfürst von Köln hier die neue
katholische Kirche eingeweiht. … Der Patron
ist St. Dionysius. Dieser war zunächst in der
Klosterkirche [der Patron], worüber zwischen
den Parteien dieser beiden Kirchen großer
Streit geherrscht hat. Der eigentliche Patron
der Klosterkirche ist St. Johannes der Täufer“.
Bei der Säkularisation der alten Dionysiuskir-
che 1607 war die Statue ihres Patrons in die
Klosterkirche gekommen. Erst nach einem
Machtwort durch die Moerser Regierung wur-
de sie der neuen Dionysiuskirche überge-
ben43. Die neue katholische Kirche war von
Anfang an St. Dionysius geweiht44.
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